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Kleine Anfrage Fraktion FDP.Die Liberalen: Auswirkungen der
Umweltverantwortungsinitiative auf Solothurner Bevélkerung und Wirtschaft
Stellungnahme des Regierungsrates

1. Vorstosstext

Am 9. Februar 2025 stimmen wir Uber die Umweltverantwortungsinitiative (UVI) ab. Bei An-
nahme der Initiative misste der Ressourcenverbrauch in der Schweiz massiv reduziert werden.
Der Regierungsrat ist gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1.  Welche Auswirkungen hatte die UVI auf die Solothurner Bevolkerung?

2. Wie schatzt der Regierungsrat die Auswirkungen der UVI auf die Solothurner Wirtschaft
ein?

3. Teilt der Regierungsrat die Einschatzung, dass die UVI insbesondere die Industrie und da-
mit Betriebe wie Stahl Gerlafingen schwachen wirde?

2. Begriindung

Die UVI fordert eine drastische Reduktion des Ressourcenverbrauchs innert zehn Jahren. Die
Schweiz soll bis 2035 die planetaren Grenzen nicht mehr Gberschreiten. Bevélkerung und Wirt-
schaft mlssen den Ressourcenverbrauch beziehungsweise den inlandischen Konsum massiv re-
duzieren, was insgesamt zu massiven Einschrankungen fir Wirtschaft und Menschen fihren
wirde. Heute erfillen nur Staaten wie Afghanistan, Haiti oder Eritrea die Anforderungen der
UVI. Der Grund liegt im tiefen Wohlstandsniveau und dem bescheidenen Lebensstil in diesen
Staaten. Die Initiative hatte insgesamt wohl auch grosse Auswirkungen auf die Solothurner Be-
vblkerung und Wirtschaft. Der Regierungsrat ist gebeten, diese Auswirkungen qualitativ einzu-
schatzen.

3. Stellungnahme des Regierungsrates
3.1 Vorbemerkungen

Die Umweltverantwortungsinitiative (UVI) will zur langfristigen Erhaltung der naturlichen Le-
bensgrundlagen beitragen. Dazu soll ein neuer Artikel 94a in die Bundesverfassung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) aufgenommen werden. Bund und Kantone mussten
daflr sorgen, dass die durch den Konsum in der Schweiz verursachte Umweltbelastung die pla-
netaren Grenzen, gemessen am Bevélkerungsanteil der Schweiz, nicht mehr Gberschreitet. Dies
musste nach Annahme der Initiative geméss der Ubergangsbestimmung von Artikel 197 Ziffer 13
BV innert 10 Jahren erfolgen.



Die Regulierungs- und Anreizmassnahmen, die getroffen werden missten, um die kurze
Umsetzungsfrist der Initiative einzuhalten, hatten einschneidende wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Konsequenzen zur Folge. Der Initiativtext definiert nicht, mit welchen Instru-
menten die Ziele der Initiative erreicht werden sollen. Die Auswirkungen auf die Gesell-
schaft und die Wirtschaft waren entsprechend stark abhangig von der Umsetzung. Dabei ist
zu berucksichtigen, dass die notwendigen Gesetzesanderungen auf Stufe Bund und Kanton
durch Referenden blockiert werden kénnen.

Wir sind der Ansicht, dass es zielfUhrender und effizienter ist, die verschiedenen, bereits
heute bestehenden Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung umzusetzen, als neue Re-
gelungen einzufihren. Bereits die BV verpflichtet den Bund und die Kantone mit Arti-

kel 73, sich fur die dauerhafte Erhaltung der natlrlichen Lebensgrundlagen einzusetzen.

Zahlreiche Politikbereiche tragen bereits zu konkreten Verbesserungen bei. Die Umwelt-
und Klimapolitik oder die Landwirtschafts-, Energie-, Raumordnungs- und Verkehrspolitik
fokussieren dabei vor allem auf die in der Schweiz entstehende Umweltbelastung. Die Er-
fullung von Verpflichtungen aus internationalen Abkommen, wie beispielsweise dem Uber-
einkommen vom 12. Dezember 2015 von Paris (Klimalbereinkommen), tragt ebenfalls zur
Reduktion der Umweltbelastung bei.

Der Bund hat die Reduktion der Umweltbelastung im In- und Ausland bereits in verschiede-
nen Strategien aufgenommen, unter anderem in der Strategie nachhaltige Entwicklung
2030 und der langfristigen Klimastrategie. Auf gesetzlicher Ebene sind unter anderem das
Bundesgesetz Uber die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Starkung der Energiesi-
cherheit (KIG; SR 814.310) relevant.

Wir kénnen einzelne Anliegen der UVI zur Erhaltung der Lebensgrundlagen grundsatzlich
nachvollziehen, sind aber der Auffassung, dass verschiedene Massnahmen und Instrumente
dem Nachhaltigkeitsprinzip bereits Rechnung tragen. Sie sind aber — anders als die Initia-
tive — nicht mit einschneidenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen ver-
bunden.

3.2 Zu den Fragen
3.2.1 Zu Frage 1:
Welche Auswirkungen hétte die UVI auf die Solothurner Bevélkerung?

Die Auswirkungen der UVI kénnen nicht ausschliesslich fir die Solothurner Bevélkerung
aufgezeigt werden. Eine Einschatzung der Auswirkungen muss fur die ganze Schweiz ge-
macht werden. Die UVI will die natlrlichen Lebensgrundlagen fiir die zuktnftigen Genera-
tionen auf sozialvertragliche Art und Weise sicherstellen. Eine Auswirkung der UVI waren
jedoch beispielsweise weitgehende Regulierungs- und Anreizmassnahmen mit entsprechen-
den gesellschaftlichen Auswirkungen. Auch Anderungen von Konsumgewohnheiten mss-
ten aufgrund der kurzen Ubergangsfristen mit méglicherweise strengen Vorschriften
durchgesetzt werden.



In den besonders umweltrelevanten Bereichen Erndhrung, Wohnen, Mobilitdt und Beklei-
dung wiirde es in Abhangigkeit der Ausgestaltung der Massnahmen maoglicherweise zu
Preissteigerungen und einem sinkenden Angebot kommen. Die Konsumentinnen und Kon-
sumenten hatten nicht mehr die vollstandige Wahlfreiheit und mussten auf vieles verzich-
ten. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass hohe gesellschaftliche Anpassungskos-
ten geleistet werden mussten, wie beispielsweise Informations- und Transaktionskosten.
Um tragfahige und sozialvertragliche Losungen erarbeiten zu kénnen, ist gentigend Zeit
notwendig. Die Umsetzung der Initiative innerhalb der kurzen Frist wiirde die Anstrengun-
gen fur eine sorgfaltige Erarbeitung von moglichen Lésungen unterlaufen. Die Anliegen
der verschiedenen Stakeholder missten zudem ebenfalls bertcksichtigt werden.

3.2.2 Zu Frage 2:

Wie schatzt der Regierungsrat die Auswirkungen der UVI auf die Solothurner Wirt-
schaft ein?

Wirde die UVI angenommen, hatte dies steigende Anforderungen und voraussichtlich Kosten-
auswirkungen in allen Wirtschaftssektoren zur Folge. Die Schweiz ist keine isolierte Volkswirt-
schaft. Besonders betroffen ware der Priméarsektor (Landwirtschaft und die Rohstoffgewin-
nung). Der neue Artikel 94a BV wiirde sowohl fir Guter und Dienstleistungen, welche in der
Schweiz verkauft werden, als auch fir Exportgtter gelten. Dies hat zur Folge, dass GUter und
Vorleistungen, die far den Schweizer Markt produziert werden, unter strengeren Voraussetzun-
gen produziert werden mussten. Da dies zu héheren Kosten fluhrt, dirften Unternehmen, in ers-
ter Linie KMU ohne Méglichkeit zu einer differenzierten Produktion, auf dem auslandischen
Markt einen Wettbewerbsnachteil erleiden. Erhebliche Auswirkungen auf den Schweizer Ex-
portmarkt waren die Folge. Im Gegenzug mussten Hersteller im Ausland die Produkte fir den
Schweizer Markt so anpassen, dass sie den neuen, von der Initiative geforderten Standards ent-
sprechen.

Durch die geografische Lage als Transitkanton und die zahlreichen Logistikbetriebe wére der
Kanton Solothurn direkt von den Konsequenzen und dem Umbau der Wirtschaft betroffen.

Allerdings kénnten sich fir einige Unternehmen auch Chancen eréffnen, beispielsweise im Be-
reich der nachhaltigen Land- und Erndhrungswirtschaft, innovativer Bautechnologien, erneuer-
barer Energien oder in der Recycling-Branche. Der technologische Fortschritt kann sich durch In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung beschleunigen. Dadurch kénnte bei ausgewahlten
Unternehmen die Wettbewerbsfahigkeit gestarkt werden.

Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass bei einer Annahme der Initiative mit einer er-
heblichen Belastung der Wirtschaft gerechnet werden muss. Die kurze Ubergangsfrist hatte zur
Folge, dass drastische Regulierungs- und Anreizmassnahmen betreffend den inlandischen Absatz-
markt notwendig wirden. Zudem waren diese Massnahmen mit neuen Vollzugkosten verbunden.

3.2.3 Zu Frage 3:

Teilt der Regierungsrat die Einschdtzung, dass die UVI insbesondere die Industrie und
damit Betriebe wie Stahl Gerlafingen schwéchen wiirde?

Wie in Ziffer 3.2.2 in der Antwort zu Frage 2 ausgefiihrt, ist davon auszugehen, dass die Anfor-
derungen an die Wirtschaft, insbesondere an den Primarsektor und, damit einhergehend, die
damit verbundenen Kosten, bei einer Annahme der Initiative steigen wirden. In Anbetracht der
angespannten Situation des Stahlwerks Gerlafingen wurde dies zweifelsohne zu einer weiteren
Belastung fuhren.



Der Erhalt des Stahlwerks Gerlafingen weist fir uns eine hohe Dringlichkeit und volkswirtschaft-
liche Prioritat auf. Das Stahlwerk verarbeitet Uber 50 Prozent des anfallenden Stahlschrotts aus
der Schweiz zu klimaneutralem Baustahl und setzt damit das Prinzip der Kreislaufwirtschaft um.
Mit der Produktion von Recyclingstahl wird zudem deutlich weniger CO, ausgestossen als bei
der Produktion von neuem Stahl. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag an die Dekarbonisierung
der Stahlproduktion geleistet, was letztlich auch im Sinne der UVI ist. Es ware daher wider-
sprichlich, wenn Stahl Gerlafingen gerade durch die Annahme der UVI zusatzlich belastet
wirde.

S

Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Volkswirtschaftsdepartement (Gk 6523)
Amt fur Wirtschaft und Arbeit (3)
Parlamentsdienste

Traktandenliste Kantonsrat



	1. Vorstosstext
	2. Begründung
	3. Stellungnahme des Regierungsrates
	3.1 Vorbemerkungen
	3.2 Zu den Fragen
	3.2.1 Zu Frage 1:
	3.2.2 Zu Frage 2:
	3.2.3 Zu Frage 3:


	Verteiler

